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„Blitzkauf“ 
 
Alonso und seine bildhübsche Freundin Donatella haben eine Möglichkeit gefunden, „günstig 
einzukaufen“: 
Im Geschäft einer renommierten Luxusmarke, welche bekannt für ihre außergewöhnlich teuren 
Handtaschen ist, lässt sich Alonso von der Verkäuferin einige besonders exquisite 
Taschenmodelle präsentieren. Während dessen betritt seine Freundin Donatella „oben ohne“ 
den Laden. Sofort starren die Verkäuferinnen und Kunden erstaunt und teilweise angenehm 
erfreut auf deren weibliche Reize. Auf diesen Moment maximaler Ablenkung haben beide  
gewartet, Ohne zu zögern schnappt sich Alonso, entsprechend dem gemeinsamen Tatplan, 
die ihm präsentierten und am Ladentisch liegenden Taschenmodelle. Als er gerade im Begriff 
ist, damit unbemerkt das Geschäft zu verlassen, ruft jedoch plötzlich ein aufmerksam 
gewordener Kunde: „Achtung, haltet den Dieb“. Geschäftsführer Louis hastet hierauf zur Türe, 
um Alonsos Flucht zu stoppen. Donatella erfasst blitzschnell die Gefährlichkeit der Lage. Sie 
reagiert spontan und ermöglicht ihrem Freund die Flucht, indem sie dem Geschäftsführer ein 
Bein stellt. Der Geschäftsführer stürzt und schlägt sich dabei zwei Schneidezähne an einer 
Tischkante aus. Alonso kann so flüchten. 
Die nach dem Vorfall ins Geschäft gerufene Polizei möchte Donatella als mutmaßliche 
Komplizin festnehmen. Mit den Waffen einer Frau wehrt sich Donatella heftig gegen die 
Festnahme und fügt den Polizisten Hans und Franz mit ihren spitzen Fingernägeln blutige 
Kratzspuren im Gesicht zu. Mit vereinten Kräften gelingt es den Polizisten schließlich Donatella 
zu überwältigen und in Handschellen abzuführen. Verführerisch mit ihren Reizen spielend 
bietet Donatella im Polizeiauto den Polizisten an, sie könnten „alles von ihr haben“, wenn sie 
sie nur freilassen würden. Hans und Franz verstehen das Angebot sofort richtig und begleiten 
Donatella in deren Wohnung, in der Donatella sich den beiden Polizisten sexuell gefällig 
erweist. Nach Erfüllung ihres Versprechens lassen die Polizisten Donatella auf freien Fuß und 
vernichten die Unterlagen über die Strafanzeige des Geschäftsführers. 
Alonso hat sich in der Zwischenzeit mit seinem Freund Massimo getroffen und vom 
erfolgreichen Diebstahl berichtet. Der windige Kleinkriminelle Massimo ist der Schwager des 
Geschäftsführers Louis. Er bietet Alonso an, ihm die gestohlene Ware zum normalen 
Hehlerpreis von 6.000 Euro abzukaufen. Alonso ist froh die Diebesbeute so leicht 
losbekommen zu haben. 
Massimo wiederrum ruft hierauf seinen Schwager Louis an und erzählt ihm, dass er die 
Diebesbeute für 10.000 Euro angeboten bekommen habe. Geschäftsführer Louis ist gerne 
bereit, die Taschen für diesen Preis wiederzuerlangen, da sie einen Verkaufspreis von 20.000 
Euro haben. Massimo freut sich über den erzielten Gewinn von 4.000 Euro, Louis ist froh die 
Diebesbeute wieder zu haben und alle sind glücklich und zufrieden. Warum Louis nichts 
dagegen hatte, seine eigene Ware zurückzukaufen, ist jedoch eine andere Geschichte…  
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Name: 
 
Teil  I 
 
1. Diebstahl der Handtaschen 

Alonso wegen schwerem Diebstahl (§127 iVm §128 Abs 1 Z 5 StGB) 
Gewahrsamsbruch, Wertqualifikation (Ladenverkaufspreis) 
 

(5 Pkt) 

2. Tatverhalten von Donatella (Ablenkung und Beinstellen) 
Donatella wegen räuberischem Diebstahl (§ 131 StGB) 
Diebstahl (Problem Alleingewahrsam – Mitgewahrsam), betreten auf frischer Tat, 
Täterschaftsform, räuberische Mittel, Vorsatz 
 

(5 Pkt) 

 Donatella wegen schwerer Körperverletzung (§§ 83, 84 Abs 1 StGB) 
Misshandlung, schwere KV, Konkurrenz § 131 (KV wird konsumiert) 
 

(2 Pkt) 

3. Widerstand gegen die Festnahme 
Donatella wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt (§§ 15 iVm 269 Abs 1 
StGB) 
Beamter (§ 74 Abs 1 Z 4), Versuch 
 

(3 Pkt) 

 Donatella wegen Körperverletzung (§§ 83, 84 Abs 2 StGB)  
Kratzwunden leichte Körperverletzung, Qualifikation § 84 Abs 2, echte Konkurrenz 
§ 269 - § 84 Abs 2 StGB 
 

(2 Pkt) 

4. Freilassung von Donatella und Vernichten der Unterlagen der Strafanzeige 
Hans und Franz wegen Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB) 
Befugnismissbrauch, Wissentlichkeit; Schädigungsvorsatz 
 

(4 Pkt) 

 Donatella wegen Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt (§ 12 
zweiter Fall, § 14 Abs 1 § 302 StGB) 
Unrechtsbezogenes Sonderdelikt, Vorsatz 
 

(2 Pkt) 

5. Donatella wegen Bestechung (§ 307 StGB) 
Amtsgeschäft, immaterieller Vorteil (Zusammenhang), echte Konkurrenz § 302 - 
§ 307 
 

(2 Pkt) 

 Hans und Franz wegen Bestechlichkeit (§ 304 StGB) 
Echte Konkurrenz § 302 - § 304 
 

(2 Pkt) 

6. Jemanden der behördlichen Verfolgung entziehen 
Hans und Franz wegen Begünstigung § 299 StGB 
durch § 302 konsumiert, Donatella straflos (§ 299 Abs 2) 
 

(2 Pkt) 

7. Vernichtung der Strafanzeige 
Hans und Franz wegen Urkundenunterdrückung (§ 229 StGB) 
Urkunde (§ 74 Abs 1 Z 7), Verfügungsbefugnis, durch § 302 konsumiert, 
Straflosigkeit der Donatella 

(2 Pkt) 
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8. Weiterverkauf der Diebesbeute 

Massimo wegen Hehlerei (§ 164 Abs 2 bzw 3 StGB) 
Vortat, Qualifikation § 164 Abs 3 
 

(5 Pkt) 

 Massimo wegen Geldwäscherei (§ 165 Abs 2 StGB) 
Vermögensbestandteil aus einer Vortat, echte Konkurrenz mit § 164 
 

(2 Pkt) 

 Massimo wegen Betruges (§ 146 StGB). 
Täuschung, Vermögensschaden 
 

(2 Pkt) 

 
 
 
Gesamt : 40 Punkte 
 
 
 
Punkteschlüssel:  0 – 20:  5 
      21 – 25:  4 
      26 – 30:  3 
      31 – 35:  2 
      36 – 40:  1 
 

 
Note 
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I. Der Weinbauer A hat mit seinem Auto einen Passanten niedergestoßen. Da A 
alkoholisiert ist und nicht seinen Führerschein verlieren möchte, fährt er sofort weiter. 
Die Polizei kann ihn jedoch kurz nach dem Unfall ausforschen und stellt dabei einen 
Blutalkoholwert von 1 Promille fest. Der Passant stirbt wenige Stunden nach dem Unfall 
aufgrund der zugefügten Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft klagt A wegen §§ 80, 81 
Abs 2 StGB an. 
In der Hauptverhandlung stellt sich dann heraus, dass A an dem Unfall gar kein 
Verschulden trifft, da der Passant ohne zu schauen plötzlich unmotiviert die Straße 
überqueren wollte. Das Leben des Passanten hätte jedoch gerettet werden können, wenn 
A sofort nach dem Unfall die erforderliche und zumutbare Hilfe geleistet hätte. Der Richter 
verurteilt A daher nach § 94 Abs 2 zweiter Fall StGB zu einer Freiheitsstrafe von einem 
Jahr, wobei sechs Monate bedingt nachgesehen werden. Die restlichen sechs Monate 
solle A dann gleich in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher verbringen, 
um sich therapieren zu lassen. Weinbauern seien nämlich regelmäßig Alkoholiker, wie der 
der Richter meint. 
1. War dies zulässig? Welche Rechtsmittelmöglichkeiten hätten A bzw die StA? 
2. A hatte in der Verhandlung keinen Verteidiger. Schockiert verlässt er ohne jegliche 

Erklärung zum Urteil den Verhandlungssaal. Am nächsten Tag konsultiert er einen 
Anwalt. Dieser rät ihm, zuerst einmal die schriftliche Urteilsausfertigung abzuwarten 
und dann könne man ja noch immer über ein mögliches Rechtsmittel entscheiden. Als 
A ein Monat später ein Urteil ohne jegliche Begründung zugestellt bekommt, verliert 
er gänzlich sein Vertrauen in die Justiz. 
a) War die Vorgangsweise des Gerichtes zulässig? 
b) Wie beurteilen Sie den Ratschlag des Anwaltes? 
c) An welche Vorgangsweise wäre zu denken, wenn A ein Rechtsmittel einbringen 

möchte? Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten ein? 
II. Die vorsitzende Richterin eines großen Wirtschaftsstrafverfahrens kommt auf die 
grandiose Idee, die im Verhandlungssaal installierten Mikrofone dazu zu benutzen, die 
Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern in den einzelnen 
Verhandlungspausen abzuhören und aufzuzeichnen, da man daraus wertvolle 
Erkenntnisse für die weitere Verhandlungsführung gewinnen könnte. 
Halten Sie das aus prozessualer Sicht für eine gute Idee? (Begründung) 
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I.1. Zuständigkeit des ER am LG (§ 31 Abs 4 StPO) 
 
Anklageüberschreitung bzw Nichterledigung: 
Unterlassene Anklageausdehnung (§ 263 Abs 1 StPO); 
RM an das OLG (§ 33 Abs 1 Z 1 StPO), 
StA: Nichterledigung (§ 281 Abs 1 Z 7 iVm § 489 Abs 1 StPO) 
Anklageüberschreitung (§ 281 Abs 1 Z 8 iVm § 489 Abs 1 StPO) 
Beschuldigter: Anklageüberschreitung (§ 281 Abs 1 Z 8 iVm § 489 Abs 1 StPO) 
 
Sanktion: 
gesetzwidrige teilbedingte Strafnachsicht (§ 43a Abs 3 StGB), 
StA und Beschuldigter (§ 281 Abs 1 Z 11 iVm § 489 Abs 1 StPO) 
 
Unterbringung nach § 22 StGB: 
Kein Verteidiger (Nichtigkeit § 281 Abs 1 Z 3 iVm § 489 Abs 1 StPO); fehlende 
gesetzliche Voraussetzungen (Nichtigkeit § 281 Abs 1 Z 11 iVm § 489 Abs 1 StPO); 
falsche Gefährlichkeitsprognose (Strafberufung § 489 Abs 1 iVm § 464 Z 2 u § 283 
StPO) 
 

(15 Pkt) 

I.2.a. Protokollvermerk und Urteil in gekürzter Form (§ 270 Abs 4, § 271 Abs 1a StPO); 
nicht zulässig bei Unterbringung (§ 22 StGB, § 270 Abs 4 iVm § 271 Abs 1a StPO). 
 

(5 Pkt) 

I.2.b.  Berufung binnen drei Tagen anzumelden (§ 466 Abs 1 iVm § 489 Abs 1 StPO). 
Keine Rechtsmittelanmeldung bzw -ausfertigung mehr möglich 
 

(5 Pkt) 

I.2.c.  Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 364 StPO) 
Verschulden des Vertreters nachteilig für den Beschuldigten. Rechtsunkenntnis des 
Anwaltes kein „minderer Grad des Versehens“ und damit kein 
Wiedereinsetzungsgrund. 
 

(5 Pkt) 

II.  § 271a StPO: Aufzeichnung der HV nur zur Unterstützung der Protokollführung 
zulässig. Nicht Verhandlungspausen und nicht zur Überwachung. 
Schutz Vertrauensverhältnis Verteidiger – Mandant: § 59 Abs 3 StPO 
Berufliche Verschwiegenheitspflicht (§ 157 Abs 1 Z 2 StPO) 
Umgehungsverbot (§§ 144 Abs 2, 157 Abs 2 StPO), 
Nichtigkeit und Unverwertbarkeit des dabei erlangten Beweismaterials (§ 157 Abs 2 
iVm § 281 Abs 1 Z 3 StPO) 
 

(10 Pkt) 

 
Gesamt: 40 Punkte 
 

Punkteschlüssel:   0 – 20:  5 
     21 – 25:  4 
     26 – 30:  3 
     31 – 35:  2 
     36 – 40:  1 
 

 
 
Note 

 


